
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/3/1 2Ob110/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1950

Norm

AußStrG §16 BIII2g

LiegTeilG §32

UHV §18

Rechtssatz

Es begründet eine o6enbare Gesetzwidrigkeit, wenn die Vorschriften des § 32 LiegTeilG über die Anfechtung von

Beschlüssen unrichtig angewendet wird. Die Entscheidung im Sinne der Urkundenhinterlegungsverordnung ist nach

den Bestimmungen des AußStrG anfechtbar.
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